
 
 
 

Messkonzept: PV-Anlage mit sVE  Stand: v1.10 – Mai 2023 

Messkonzept für PV-Anlage mit steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung(en) 

Ziele: 

 Zur Erhöhung des Eigenverbrauchs können neben dem allgemeinen Haushaltsverbrauch 
steuerbare Verbrauchseinrichtung (sVE) eingesetzt werden. 

 Für den Haushaltsverbrauch und für den Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung 
können separate Stromlieferverträge abgeschlossen werden. 

 Für den Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung kann das verringerte 
Netzentgelt für unterbrechbare bzw. steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a des 
Energiewirtschaftsgesetzes in Anspruch genommen werden. 

 (Durch den kaskadierten Aufbau der Messeinrichtungen muss der Verbrauch rechnerisch 
ermittelt werden.) 

Alternativ kann der Verbraucher (z.B. Ladeeinrichtung oder Wärmepumpe) als allgemeiner 
Verbraucher innerhalb der Haushaltsverteilung angeschlossen werden (Im Messkonzept als „VE“ 
dargestellt.). In diesem Fall wird der Verbrauch durch den Zähler für den Haushaltsbezug erfasst 
und abgerechnet. Ein separater Stromliefervertrag kann dann in diesem Fall für die Ladeeinrichtung 
dann nicht abgeschlossen werden.) 

 

Messkonzept: Berechnung sVE-Verbrauch 

 
Der anlagenseitige Anschlussraum im Zählerschrank muss plombierbar ausgeführt sein und wird vom Netzbetreiber 
plombiert. 

Verbrauchsermittlung: 

Bezug Haushalt = ZBR1 
Bezug steuerbare Verbrauchseinrichtung = ZÜR1 – ZBR1 
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FAQ - Häufig gestellte Fragen 
Was sind steuerbare Verbrauchseinrichtungen (kurz: sVE)? 

Hintergrund ist die gesetzliche Regelung in § 14a Energiewirtschaftsgesetz: 
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben denjenigen Lieferanten und Letztverbrauchern im 
Bereich der Niederspannung, mit denen sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben, ein 
reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn mit ihnen im Gegenzug die netzdienliche Steuerung von 
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die über einen separaten Zählpunkt verfügen, vereinbart wird. 
Als steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von Satz 1 gelten auch Elektromobile. 

Die „netzdienliche Steuerung“ wird aktuell durch ein Rundsteuersignal erreicht. Hiermit kann der 
Netzbetreiber die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen für einen bestimmten Zeitraum vom Netz 
trennen.  

(Sobald die Steuerboxen gemäß Messstellenbetriebsgesetz verfügbar sind, erfolgt die Steuerung 
über ein intelligentes Messsystem in Verbindung mit der Steuerbox.) 

Warum wird eine zusätzliche Messung benötigt? 

Der Verbrauch der sVE muss über eine separate Messeinrichtung erfasst werden, da die Mengen mit 
günstigeren Entgelten als der Haushaltsbedarf abgerechnet werden. 

Welche Verbraucher werden als steuerbare Verbrauchseinrichtungen definiert? 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind ortsfeste elektrische Heizgeräte zum Zwecke der 
Raumheizung und Warmwasserbereitung in der Niederspannung, deren Energieaufnahme über 
geeignete Schaltvorrichtungen ausschließlich durch den Netzbetreiber freigegeben oder 
unterbrochen wird. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne dieser Definition sind: 

 Elektro-Speicherheizungen 
- Elektro-Speichergeräteheizungen 
- Elektro-Fußbodenspeicherheizungen 
- Elektro-Zentralspeicherheizungen 

 Elektro-Wärmepumpen 
 Gesteuerte Elektro-Direktheizungen (auch Infrarotheizungen) 
 Gesteuerte Elektro-Warmwasserspeicher 

Können mehrere Verbraucher über eine gemeinsame Messung erfasst werden? 

Nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen ist das zulässig. Allerdings sind die abweichenden 
Freigabezeiten für Nachtspeicherheizungen zu beachten. Die Freigabezeiten der 
Nachtspeicherheizung sind auf den Zeitraum zwischen 22:00 bis 06:00 begrenzt. 

Muss der Verbraucher netzdienlich gesteuert werden? 

Nein. Der Verbraucher kann im Haushaltspfad angeschlossen werden (im Messkonzept als „VE“ 
dargestellt). In diesem Fall wird der Verbraucher nicht gesteuert – es werden aber auch keine 
gesonderten Entgelte berechnet. 
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Hinweise: 

Der Stromlieferant für die steuerbare Verbrauchseinrichtung ist durch den Kunden vor 
Belieferungsbeginn oder Zählerumbau über das Messkonzept zu informieren. Der Stromlieferant 
kann die Belieferung aufgrund der Berechnungslogik ablehnen. 

Jeweils für den Haushalt und die steuerbare Verbrauchseinrichtung muss ein separater 
Stromliefervertrag abgeschlossen werden. (Sonst meldet der Netzbetreiber die Entnahmestelle für 
die Ersatz- und Grundversorgung beim Grundversorger an.) 

Zur Sicherstellung einer zeitnahen und korrekten Abrechnung seitens der Stromlieferanten, wird 
empfohlen die Stromlieferverträge für den Haushalt und die steuerbare Verbrauchseinrichtung bei 
dem gleichen Lieferanten abzuschließen. 

Bei fehlerhaften Abrechnungen Ihres Stromlieferanten für die steuerbare Verbrauchseinrichtung, 
sollte der Stromlieferant auf dieses Messkonzept hingewiesen werden. In Einzelfällen verwenden 
die Stromlieferanten anstelle der berechneten Verbrauchsmenge (vgl. Verbrauchsermittlung) für 
den Abrechnungszeitraum lediglich die Differenz der Zählerstände. In diesem Fall fehlt die 
Subtraktion des Haushaltsbezuges. 

 

Voraussetzungen: 

Aufgrund der Berechnung muss eine identische Anzahl an Zählwerken je Zähler eingesetzt werden. 
(ZÜ und ZB sind beide Eintarifzähler oder sind beide Doppeltarifzähler.) 

Das Messkonzept in Verbindung mit einem Speicher ist möglich. Hierbei darf der Speicher 
ausschließlich aus der PV-Anlage beladen werden (Grünstrom-Speicher). Weiterhin darf der Speicher 
keine Energie in das Energieversorgungsnetz einspeisen. 

Zwei separat gemessene steuerbare Verbrauchseinrichtungen können nicht gleichzeitig zur 
Erhöhung des Eigenverbrauchs verwendet werden, da die Zuordnung der Energiemengen zu 
komplex wird. Eine weitere separat gemessene steuerbare Verbrauchseinrichtung muss parallel zu 
diesem Messkonzept aufgebaut werden als separate Messung. 

 

Hinweis für Stromlieferanten zur Marktkommunikation: 

Sofern die Anlage systemseitig durch den VNB entsprechend umgestellt wird, erhält der 
zugeordnete Lieferant eine Stammdatenänderung via UTILMD. Am Versorgungstyp SUM01 
(Summierungsanlage) und dem abrechnungstechnischen Einbau des Abzugszählers (ZB1 im 
Schaubild oben) ist zu erkennen, dass es sich um eine komplexe Anlage handelt. 

Zusätzlich wird gemäß GPKE die Berechnungsformel übermittelt. 

 


